
Name und Anschrift der Schule/Kindertageseinrichtung/ 
Kindertagespflege (Stempel) 

Aktenzeichen: 35-40729/  

 Name Eltern/Elternteil  
(sofern Kind unter 15 Jahre bzw. unter 18 Jahre alt ist und der Antrag durch die 
Eltern gestellt wird) 
 
 

 

Kreis Pinneberg    Kostenplan für eine/einen 

Fachdienst Soziales    ❑Schulausflug/Ausflug  

Kurt-Wagener-Str. 11   ❑mehrtägige Klassenfahrt/mehrtägiger Ausflug  

25337 Elmshorn 

 
                                                                                  (Zutreffendes ist auszufüllen bzw. anzukreuzen) 

 

Name und Vorname des Kindes, sowie Klasse bzw. Gruppe! 

 
Geburtsdatum 

 

Anschrift 

 
 

Ziel 
 
 

 

  Klassenfahrt/Ausflug Dauer (Abreisetag/Rückreisetag 
 
 

 

Kostenplan (je Kind)     Unterbringung 

  1. Hin- + Rückfahrt €  +7.  Kosten für Selbstverpflegung: 
 

€  

+2. Transportkosten €   =Gesamtkosten €  

+3. Kosten für öffent.            
Verkehrsmittel vor Ort 

€  Sonstige Zuschüsse 
(Förder/Schulverein, Klassenkasse) 

€  

+4. Kosten für Versicherung  €  

Ungedeckter Aufwand                              € 

 

+5. Kosten Eintrittsgelder € 
+6. Unterkunft mit: 
❑VP  ❑HP  ❑Frühstück 

€ 

 

Besteht eine Höchstkostengrenze gem. gültigem 
Schulkonferenzbeschluss i.S.d. § 63 Abs. 1 Nr. 19 SchulG? 

❑ Nein ❑ Ja, i.H.v.    € 

 

Können Zuschüsse beim Förderverein/Schulverein beantragt oder aus der Klassenkasse genutzt 
werden? 

❑ Ja   ❑  Nein 

 

Fälligkeiten 

Die o.g. Kosten sind wie folgt fällig: 

1. Abschlag 
am/zum 

2. Abschlag 
am/zum 

Gesamtbetrag/Restbetrag 
am/zum 

Höhe: 
 

€  Höhe: €  Höhe: €  

 

Bankverbindung der Schule/Kita/Betreuungsperson: 

Bezeichnung des Bankinstituts: 
 

BIC: 

Kontoinhaberin oder Kontoinhaber: 
 

IBAN: 

 

Es wurden bereits Zahlungen direkt durch den Schüler bzw. 
dessen Eltern geleistet 

 ❑ Ja, in Höhe von             €           ❑  Nein 

Datum und Unterschrift Klassenlehrer/In bzw. 
Betreuungsperson: 

 

     



                              Zum Verbleib bei der Lehrkraft zur Rückerstattung 

 
 

-Bitte fügen Sie die Belege zu den oben gemachten Angaben bei- 
-Für evtl. ergänzende Bemerkungen und Hinweise benutzen Sie bitte die Rückseite- 

 
 

Da es sich bei der Bewilligung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket um 
öffentliche Mittel handelt, wird für eine mehrtägige Klassenfahrt oder einen Ausflug lediglich der 
tatsächliche Bedarf des jeweiligen Kindes gedeckt. 

 
 

Demnach ist die Kostenübernahme nur auf die unmittelbar mit der Ausfahrt verbundenen Kosten 
beschränkt und umfasst daher nicht 

• Taschengeld,  
• Zwischenmahlzeiten, Grillabende, Eis etc.  
• Bastel- oder Malutensilien 

• Kosten für Zertifikate (z.B. Surf- oder Segelscheine)  
• Klassen- oder Gruppenkassen 

Auch nach Fahrtende ggf. verbleibende Restbeträge können daher nicht an einen mit BuT-geförderten 
Teilnehmer ausgezahlt oder einer Gruppen- oder/und Klassenkasse zugeführt werden. 

 
Nicht benötigte Beträge werden unter Angabe des Vor- und Zunamen und Geburtsdatum des 
Kindes auf das Konto des Kreises Pinneberg: 
 

Sparkasse Südholstein 
IBAN: DE03230510300002101251  
BIC:  NOLADE21SHO 
 
zurück überwiesen. 
 


